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„Über ein Ding wird viel geplaudert,

Viel beraten und lange gezaudert,

Und endlich gibt ein böses Muß,

Der Sache widrig den Beschluß."

Johann Wolfgang von Goethe

Sprichwörter
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Vorwort

Die vorliegende Untersuchung wurde im Herbsttrimester 2013 von der
Bucerius Law School – Hochschule für Rechtswissenschaft – als
Dissertation angenommen; Tag der mündlichen Prüfung war der 24. März
2014. Rechtsprechung und Literatur wurden für die Drucklegung bis
Februar 2014 berücksichtigt.

Ganz herzlich danke ich meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. Peter
Rawert, für die Anregung des Themas und vor allem für seine durch und
durch vorbildliche Betreuung bei der Anfertigung der Arbeit. Herrn
Professor Dr. Dr. h.c. mult. Karsten Schmidt danke ich für die zügige und
mit vielen weiterführenden Anmerkungen versehene Zweitbegutachtung
der Dissertation.

Die Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und
Wirtschaftsrecht und Rechtsvergleichung von Herrn Professor Dr. Florian
Faust. Ihm gilt mein Dank für die guten Arbeitsbedingungen, die mir die
Freiräume zur Anfertigung dieser Arbeit gelassen haben, und für die
schöne und wertvolle Zeit an seinem Lehrstuhl.

Für ihre Diskussionsbereitschaft und den stets konstruktiven wie
kurzweiligen Gedankenaustausch danke ich meinen Freunden und
Mitdoktoranden Herrn Yorck Frese und Frau Dr. Nina Tholuck sowie
Herrn Tino Frieling, dessen großen sachverständigen Einsatz bei der
Endredaktion ich mit besonderem Dank erwähnen möchte. Meinem
Freund und Kommilitonen Herrn Stefan Pichler bin ich für die Korrektur
des Manuskripts verbunden.

Die Anfertigung der Dissertation wurde vom Evangelischen Studienwerk
Villigst e.V. mit einem Promotionsstipendium gefördert. Ferner haben die
Johanna und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung, Hamburg, sowie die Dr. Leo
Mohren-Stiftung, München, die Drucklegung der Arbeit mit einem
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Jasper Stallmann

Zuschuss unterstützt. Für diese großzügigen Förderungen möchte ich mich
sehr herzlich bedanken.

Von ganzem Herzen danke ich schließlich meinen Eltern, die die wohl
wesentlichste Grundlage für diese Arbeit gelegt haben. Sie haben mir mein
Studium ermöglicht und mir jede erdenkliche Unterstützung zukommen
lassen.

Hamburg, im April 2014
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